
  
56. Ordnung zur Änderung der KAVO 

 
 
Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) vom 18. Januar 2008 (KA 2008 Nr. 38) 
in der Fassung vom 22. März 2021 (KA 2021 Nr. 70) wird wie folgt geändert: 
 
 

I. Änderung der Anlagen zur KAVO 
 

1. In I., II., IV. und V. der Anlage 2 zur KAVO wird im § 5 Abs. 2 die Paragrafenbezeichnung „§ 23 
Abs. 3 KAVO“ ersetzt durch „§ 23 Abs. 7 KAVO“. 
 

2. In Teil B der Anlage 4a zur KAVO wird folgende neue Ziffer XVIII. eingefügt: 
„XVIII. Reinigungskräfte 
Entgeltgruppe 2 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Reinigungskräfte im Innendienst“ 

 
3. Der Anhang zur Anlage 4d – Angleichungszulage wird wie folgt neu gefasst: 

„1Die Angleichungszulage im Sinne der Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage 4d zur KAVO) 
wird ab 1. August 2017 gewährt. 2Sie beträgt ab dem 1. Januar 2019 105 Euro, 
höchstens jedoch den Betrag, der als Höhergruppierungsgewinn bei entsprechender 
Anwendung des § 24 Absatz 2 Satz 2 und 3 der Anlage 13 zur KAVO zustehen würde.“ 

 
 

II. Inkraftsetzung 
 
Die Regelungen im Abschnitt I. Nr. 1 und 2 treten rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft, 
die im Abschnitt I. Nr. 3 zum 1. Mai 2021. 
 
 
 
Trier, den 22. April 2021 
 
 

(LS) 
 
Dr. Stephan Ackermann 
Bischof von Trier 


